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Hütten-Nutzung  SKI-CLUB „RHÖN“ FULDA e.V.                      17.10.2025 

Die Skihütte des SKI-CLUB „RHÖN“ e.V. FULDA wird auf ehrenamtlicher Grundlage geführt und verwaltet. 

Wir bitten daher um pflegliche Benutzung und tatkräftige Mithilfe, das renovierte Clubheim zu erhalten.  

Die Hütte kann von Nichtmitgliedern (Schulklassen, Gruppen) und Mitgliedern für persönliche Feiern (freitags) 

und Familienaufenthalte genutzt werden. Vereinsveranstaltungen wie, Skibetrieb, Arbeitseinsätze, Feste etc. 

haben Vorrang. Wegen der Bettenkapazität darf die Gruppenstärke 29 Personen (16 + 12 + 1) nicht überschrei-

ten. Siehe auch unten „Die Hütte ist für alle da!“ neue Nutzungsbedingungen ab Jan. 2023   

Die Kosten für Instandhaltung und Erneuerung, aber auch die laufenden Ausgaben für Wasser, Strom, Gas-

heizung, Reinigung und besonders Brennholz, stellen für den Verein eine hohe Kostenbelastung dar, die unbe-

dingt abgedeckt werden muss.  
 

Nutzungs- und Gebührenordnung Skihütte des SKI-CLUB „RHÖN“ e.V. FULDA 
 

Hüttengebühr/ Tagesaufenthalt entfällt, es wird aber um eine Spende gebeten! 
   

Übernachtungs- Mitglieder Erwachsene pro Nacht 8,00 € 

gebühr Mitglieder Jugendliche bis 17 Jahre pro Nacht 5,00 € 
 

 Nichtmitglieder Erwachsene pro Nacht 11,00 € 

 Nichtmitglieder Jugendliche bis 17 Jahre pro Nacht 6,00 € 

 - Anmeldung beim Hüttenwart und Hüttendienst - 

Winterbetrieb: Lift- inkl. Hüttengebühren für Mitglieder und Freunde des Vereins 

 Einzelpersonen 5,00 € 

 Familien 15,00 € 

Nutzung am Wochenende (Fr.-So.) ausschließlich für Mitglieder und deren Freunde 

Getränke sind aus dem Bestand der Hütte zu nehmen (s.u. Preisliste).  

Nutzung während der Woche (Montag bis Freitag): 

Mitglieder Nutzung der Hütte, ohne Hüttendienst (z.B. private Feierlichkeit) 

 nur nach Anmeldung und Abstimmung mit dem Hüttenwart, pro Tag 150,00 €  

 Nutzung durch kleine Gruppen pro Person 5,00 € 

Nicht- erhalten vom Hüttenwart nach Zustimmung des Vorstands einen Nutzungsvertrag mit 

Mitglieder einem festen Gebührensatz. Eine Nutzung übers Wochenende (Freitag bis Sonntag) ist 

 grundsätzlich ausgeschlossen.  

 Pro 10 Übernachtende nennen die Gruppen namentlich die Aufsichtspersonen, die eine 

persönliche Verantwortung für Hütte, Inventar und Außenanlagen übernehmen. Die ständi-

ge Anwesenheit einer Aufsichtsperson ist hierfür unbedingt Voraussetzung. 

Nutzung am Wochenende (Freitag bis Sonntag) ausschließlich für Mitglieder und deren Freunde: 

Hüttendienst Der Hüttenschlüssel ist deponiert bei Propstei Optik Hintze, Propsteihof 1, 36100 Peters-

berg, Tel. 06 61 - 6 11 61, Abholung Freitag 9-18 Uhr, Rückgabe Montag 9-18 Uhr. 

 Parken in der Propsteihof-Garage möglich. 
 

„Die Hütte ist für alle da!“ - Hüttennutzung 

Alle Mitglieder des SCR und ihre Freunde sind gern gesehene Gäste auf der Skihütte und 

sollen diese an jedem Wochenende von samstags 12 Uhr bis sonntags 17 Uhr*, ggf. schon 

ab Freitag, nutzen können. 

 * bei schlechtem Wetter kann der Dienst auch früher beendet werden! 
 

Dafür muss ein SCR-Mitglied von Samstag bis Sonntag den Hüttendienst übernehmen*. 

Das bedeutet nicht, dort übernachten zu müssen.  

 * der Hüttendienst kann auch auf andere SCR-Mitglieder tageweise übertragen werden. 
 

Er kassiert von allen Nutzern Hütten- und Übernachtungsgebühren und verkauft Getränke.  

Ein Übernachtungswunsch von weiteren SCR-Mitgliedern von Samstag auf Sonntag muss 

angemeldet werden per E-Mail an: H.Veldung@scr-fulda.de. 
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Eine Nutzung für private Feierlichkeiten durch SCR-Mitglieder ist von Freitag an bis Sams-

tag, 12 Uhr möglich. Bedingung: Dafür muss das Mitglied den Hüttendienst an diesem 

Wochenende komplett bis Sonntag übernehmen. 

Auf der Website kann jeder den Hüttendienstplan einsehen. Die Eintragung erfolgt mit dem 

Hinweis „Feier“ an einem Freitag bzw. „Dienst“ am Sa./So. mit der Zahl der geplanten 

Übernachtungen. Somit kann jedes Mitglied sehen, ob und wie stark die Hütte gerade ge-

nutzt wird.  

 Aufenthalt und Übernachtung einzelner Personen sind nicht erwünscht.   

Tierhaltung Hunde bzw. andere Haustiere dürfen nicht ins EG und OG der Hütte mitgenommen werden. 

Arbeitsdienst Alle "arbeitsfähigen" Mitglieder, besonders die Hüttennutzer, sind zu den Arbeitseinsätzen      

                                  nicht nur herzlich aufgefordert, sondern verpflichten sich dazu. Die Arbeitseinsätze werden 

auf der Website bzw. mit Rund-E-Mail angekündigt. 

Checkliste für den Hüttendienst: 

• Skihütte immer durch Kellereingang betreten 

• Hauptschalter auf AN, damit wird automatisch der Strom eingeschaltet, der Wasserhaupthahn geöffnet und 

im Winter die Gasheizung auf Tagbetrieb geschaltet. Achtung, die Heizung ist ferngesteuert und darf nicht 

verstellt werden.   

• Fensterschalter öffnen, Stangen auf den Fensterbänken ablegen 

• Kachelofen bei Bedarf anheizen, aus Ersparnisgründen bevorzugt Brennholz aus der Holzhalle verbrauchen, 

Asche vorher in die Blechtonne vor der Holzhalle entleeren 

• Strom und Heizung durch häufige Kontrollen sparen 

• Bestand der Getränke laut Getränkekasse prüfen, nach Verkauf Endbestand ermitteln und neuen Anfangs-

bestand auf der Folgeabrechnung notieren. Getränke sind aus dem Bestand der Hütte zu nehmen (Preisliste) 

• Hütten- und Übernachtungsgebühren von allen Mitgliedern und Besuchern kassieren und Getränke verkaufen 

• Ordnung und Sauberkeit überwachen, Klappkisten und Körbe von Arbeitsflächen, Tischen und Stühlen 

wegräumen. Lebensmittel sollen u.a. im Kellerregal gelagert werden.    

• Wegen der Deckenlampen dürfen die Tische in den Aufenthaltsräumen nicht verstellt werden. 

• Parken, Zelten und offenes Feuer auf dem Hüttengelände sind nicht erlaubt. (Auflage im FFH-Gebiet) 

• Haustiere dürfen nicht ins EG bzw. 1. OG der Hütte mitgenommen werden. 

• Im Keller stehen zwei Warmwasser-Duschen zur Verfügung. 

• Festgestellte Einrichtungsmängel bitte den Hüttenwarten bzw. bei Schlüsselrückgabe melden 

• Vor Verlassen der Skihütte Grobreinigung ausführen 

• Mülleimer in den Müllbehälter entleeren, Schlüssel hängt in der Küche oder am Schlüsselbund. 

• Keller- und Sommer-Haupteingangs-Türen bei Verlassen der Hütte abschließen – Hauptschalter auf AUS  

im Winter zusätzlich: 

• Kellertreppe eisfrei halten – Sommerein-/ausgang unbedingt geschlossen halten 

• Fenster in den Toiletten schließen – Frostgefahr! 

• Liftdienst übernehmen und die Anweisungen für den sicheren Liftbetrieb beachten 

• Wer im Sommer die Hütte nutzt, möchte bitte auch im Winter an den Ski-Wochenenden beim Hütten- und 

Liftdienst helfen!  

Festgestellte Mängel/Schäden sind bitte umgehend den Verantwortlichen s.u. mitzuteilen – Danke! 

Alle Hüttennutzer haften für verursachte/entstandene Schäden an Einrichtungen der Hütte bzw. des Vereins.  

Nach jeder Hüttennutzung erfolgt eine Sichtung durch eine/n Beauftragte/n.  
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Hütte / Vorstand 

Markus Wetter, Ethilstraße 5, 36043 Fulda-Edelzell, Tel. 06 61-50 07 233,  

Mobil 0179- 47 98 033 (Hütte) 

Manfred Röder, Mambachstr. 4b, 36100 Petersberg,  

Mobil 0171-77 95 075 (Hütte/Technik) 

Hermann Veldung, Am Dorfplatz 15, 36160 Dipperz-Armenhof, Tel. 06657- 91 85 933, Fax - 91 85 935  

Mobil 0175-57 22 488, E-Mail: H.Veldung@scr-fulda.de  (1.Vorsitzender, Hüttennutzung)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

Hüttengebühr/ Tagesaufenthalt entfällt, es wird aber um eine Spende gebeten! 

 

Übernachtung:  

Clubmitglieder Erwachsene pro Nacht 8,00 € 

 Jugendliche bis 17 Jahre pro Nacht 5,00 € 

Nichtmitglieder Erwachsene pro Nacht 11,00 € 

 Jugendliche bis 17 Jahre pro Nacht 6,00 € 

 

Winterbetrieb: Lift- incl. Hüttengebühr für Mitglieder und Freunde 

Einzelperson   5,00 € 

Familien   15,00 € 

 

 

Getränke 

Bier  0,33 l   1,50 € 

Weizenbier, WB-alkoholfrei, Radler 0,5 l. 2,00 € 

Wasser  1,0 l   1,50 € 

verschiedene alkoholfreie Getränke 0,5 l. 1,00 € 

CocaCola  0,33 l   1,00 € 

Weiß-/ Rotwein  1,0 l, Sekt 0,7 l.  7,00 € 

 

Getränke sind bitte aus dem Bestand der Hütte zu nehmen!  

 

Wechselgeld            50,00 €  

mailto:H.Veldung@scr-fulda.de

